
51

Erde entblößen und hier einen Graben ziehen,: den Abzug aber

nad dem Unterwafler zuführen.

Bedielung des Fußbodens.

$. 47. Zu dem Fußboden ber Mühle verwendet man in

der Regel ziwei- bis breizöllige Bohlen und werfieht biefe mit

Feder und Nuthe. Beller ift e8 jedoch, wenn man ben Fuß-

Hoden mit zölligen oder Fyölligen Brettern doppelt belegt und

diefe dann gut auf die Unterlagen feftnagelt.

Der Belag des Sadbodens Fann aus 14 3Ölligen Brettern

beftehen, fowie der Belag über dem Sadboden in der Regel

auch nicht ftärfer als 13 Zoll if, Der Belag der Wohnung

wird iwie gewöhntich genommen umd ift binlänglich befannt.

Die Höhe des Mühlengebäubes.

$. 48. Was die Höhe des inneren Mühfengebäudes be-

wwifft, fo richtet fi Diefe nach der Höhe des Mühlengebietes.

Märe diefes som Fußboden bis zum Steinboden 8 bis 9 Tuß,

die Drebftelge 9 bis 10 Fuß, fo beftimmt fih dapurh das Dad)-

gebälf vom Fußboten auf 18 bis 20 Zuß. Denn das genaue Man

giebt immer die Größe des Kammrades ($. 15.), welhes nit

größer als 9 und nicht Heiner als 7 Zuß fein darf. Der Sad»

boden muß immer fo hoch gelegt werben, daß ein Arbeiter mit

einem Auffehüttefaß auf der Schulter, der circa 7 Zuß Hoch ift,

noch unter dem Unterzug K (Fig. 4.) bequem durchgehen Tann.

Der Sadboden. {

$. 49. Den Raum, weldher zum Aufftellen des rohen

Getreides benugt wird, nennt man den Sadboden, oder aud)

den Zwifihenboden L (Fig. A.), deilen Höhe fich wieder aus

der des Mühlenflurs beftimmt. Wenn diefer nämlich mit dem

Fußboden der Wohnung gleich) hoch Kiegt, fo fann au, wenn

man eine etwas hohe Lage der Wohnftuben bezwerkt , der

Zwifehenboden mit dem Gebälf der Stuben gleich hoc Liegen,

fo daß in Nückficht der Höhen ein regelmäßiges Gebäude ent-

fieht. Da man den Sadbopen immer fo Hoch Tegen muß, daß

die Arbeiter mit dem Auffchüttefaß bequem unter dem Untersug K

fortgehen fönnen, fo ift eine Höhe von II bis 12 Fuß erfor


